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eno energy GmbH 

Rerik 

EUR 25.000.000  7,375 % 

 

Schuldverschreibungen 

fällig 2016 

ISIN: DE 000A1H3V53 / WKN: A1H3V5 

 

EINLADUNG ZUR 

SOG. ZWEITEN ANLEIHEGLÄUBIGERVERSAMMLUNG 

 

Hinweis 

 

Inhaber der EUR 25.000.000  7,375% Inhaberschuldverschreibungen fällig 
2016, ISIN: DE 000A1H3V53, WKN: A1H3V5 (insgesamt „eno energy-
Anleihe“) der eno energy GmbH („Emittentin“ oder „eno energy GmbH“) 
sollten die nachfolgenden Hinweise beachten. 

 

Die nachfolgenden Vorbemerkungen dieser Einladung (s. Abschnitt A) sind 
von der Emittentin freiwillig erstellt worden, um den Inhabern der Schuldver-
schreibungen der eno energy-Anleihe die Hintergründe für die Beschlussge-
genstände der sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung und die konkreten 
Beschlussvorschläge zu erläutern. Die betreffenden Ausführungen sind keines-
falls als abschließende Grundlage für das Abstimmungsverhalten der Anleihe-
gläubiger zu verstehen. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass 
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die Vorbemerkungen dieser Einladung alle Informationen enthalten, die für ei-
ne Entscheidung über die Beschlussgegenstände erforderlich oder zweckmä-
ßig sind. Diese Einladung ersetzt nicht eine eigenständige Prüfung und Bewer-
tung der Beschlussgegenstände sowie eine weitere Prüfung der rechtlichen, 
wirtschaftlichen, finanziellen und sonstigen Verhältnisse der Emittentin durch 
jeden einzelnen Anleihegläubiger. Jeder Anleihegläubiger sollte seine Ent-
scheidung über die Abstimmung zu den Beschlussgegenständen der sog. 
zweiten Anleihegläubigerversammlung nicht allein auf der Grundlage dieser 
Einladung, sondern unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über 
die Emittentin nach Konsultationen mit seinen eigenen Rechtsanwälten, Steu-
er-und/oder Finanzberatern treffen. 

 

Diese Einladung ist seit dem 10. Februar 2016 auf der Internetseite der eno 
energy GmbH veröffentlicht. Die hierin enthaltenen Informationen sind nach 
Auffassung der Emittentin, soweit nichts anderes angegeben ist, aktuell. Die-
se Informationen können nach dem Veröffentlichungsdatum der Einladung un-
richtig werden. Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen gesetzlichen Vertre-
ter, Angestellten oder Berater und Beauftragte oder deren jeweilige gesetzli-
che Vertreter, Angestellte und Berater, übernehmen im Zusammenhang mit 
dieser Einladung eine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Informationsun-
terlage oder zur Information über Umstände nach dem Datum dieser Einla-
dung. 

 

Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
oder Berater und Beauftragte oder deren jeweilige gesetzliche Vertreter, An-
gestellte und Berater, noch irgendeine andere Person, insbesondere solche 
Berater, die in den nachfolgenden Vorbemerkungen dieser Einladung genannt 
sind, sichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Vorbemerkungen 
enthaltenen Informationen zu. Weder die Emittentin noch ihre jeweiligen ge-
setzlichen Vertreter, Angestellten oder Berater und Beauftragte oder deren 
jeweilige gesetzliche Vertreter, Angestellte oder Berater und Beauftragte 
noch irgendeine andere Person, insbesondere solche, die in den nachfolgenden 
Vorbemerkungen dieser Einladung genannt sind, übernehmen im Zusammen-
hang mit den Vorbemerkungen dieser Einladung irgendeine Haftung. Insbe-
sondere haften Sie nicht für Schäden, die mittelbar oder unmittelbar im Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Informationen aus den Vorbemerkun-
gen der Einladung entstehen, und auch nicht für Schäden aufgrund von Inve-
stitionsentscheidungen, die auf der Grundlage der Informationen aus den Vor-
bemerkungen der Einladung getroffen werden, oder die durch Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit der in den Vorbemerkungen der Einladung enthaltene 
Informationen verursacht wurden. 
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Die Vorbemerkungen (Abschnitt A) dieser Einladung enthalten bestimmte in 
die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle 
Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. 
Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder 
gegenwärtigen Erwartungen der Emittentin in Bezug auf ihre zukünftige finan-
zielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und 
Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Emit-
tentin ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf 
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und 
Annahmen der Emittentin. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unter-
liegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen 
und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in Zukunft nicht eintreten 
werden. 

Vorstehendes gilt in gleicher und besonderer Weise, falls es bis zum Ablauf 
der sogenannten zweiten Anleihegläubigerversammlung zu Änderungen der 
Beschlussvorschläge kommen sollte. 

 

EINLADUNG ZUR 

SOG. ZWEITEN ANLEIHEGLÄUBIGERVERSAMMLUNG 

 

betreffend die 

 

EUR 25.000.000  7,375 % Schuldverschreibungen fällig 2016 

ISIN: DE 000A1H3V53 / WKN: A1H3V5 

(insgesamt die „eno energy-Anleihe“) 

 

eingeteilt in bis zu 25.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen 

im Nennwert von je Euro 1.000,00 

(jeweils eine „Schuldverschreibung“ und zusammen die “Schuldver-
schreibungen“) 

 

der eno energy GmbH („eno energy“ oder „Emittentin“ oder „Gesell-
schaft“) mit Sitz in Rerik, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
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Rostock unter der Handelsregisternummer HRB 10174, geschäftsansässig: 
Straße am Zeltplatz 7, 18230 Ostseebad Rerik. 

 

Die Notarin Dr. Annette Bödeker mit Amtssitz in Frankfurt am Main („Einbe-
rufende“) als Abstimmungsleiterin der beschlussunfähigen Abstimmung ohne 
Versammlung im Abstimmungszeitraum vom 4. September 2015 um 0:00 
Uhr (MESZ) bis zum 10. September 2015 um 24:00 Uhr (MESZ) der Inhaber 
der Schuldverschreibungen (jeweils ein „Anleihegläubiger“ und zusammen 
die „Anleihegläubiger“) lädt die Anleihegläubiger hiermit zu der 

 

am Donnerstag, den 25. Februar 2016, um 11 Uhr (MEZ) 

in der Kösterschün, Großer Saal, Dünenstraße 4a, 18230 Ostseebad Rerik 

stattfindenden sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung („Anleihegläubi-
gerversammlung“) ein. 

Einlass ist ab 10:00 Uhr (MEZ). 

 

A. VORBEMERKUNGEN 

 

1. Hintergrund der Aufforderung zur zweiten Anleihegläubiger-
versammlung 

Die Gesellschaft sowie ihre Tochtergesellschaften eno energy systems 
GmbH, eno energy concept GmbH und eno energy Beteiligungs GmbH so-
wie ihre Schwestergesellschaft eno energy Grundbesitz GmbH & Co. KG 
(„eno energy Unternehmensgruppe“) sind als eno energy Unterneh-
mensgruppe ein erfolgreich wachsender mittelständischer Anbieter eines 
ausgewogenen Leistungsspektrums im Bereich der Windenergiebranche. 

Zur nachhaltigen Fortsetzung des von der eno energy Unternehmensgrup-
pe in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Weges soll ein das Wach-
stum der Gruppe unterstützendes Finanzierungskonzept umgesetzt wer-
den. Neben der Ausweitung von Kreditlinien bei Finanzinstituten sieht die-
ses eine Änderung der Anleihebedingungen der eno energy-Anleihe vor. 

eno energy hatte die Anleihegläubiger bereits zu einer ersten Abstimmung 
aufgefordert, die gemäß den Anleihebedingungen der eno energy Anleihe 
(„Anleihebedingungen“) nach Maßgabe der Bestimmungen des § 18 des 
Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldver-
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schreibungsgesetz („SchVG“)) als Abstimmung ohne Versammlung 
durchgeführt werden musste. In der Abstimmung ohne Versammlung im 
Abstimmungszeitraum von Freitag, den 4. September 2015 um 0:00 Uhr 
(MESZ) bis zum Donnerstag, den 10. September 2015 um 24:00 Uhr 
(MESZ) („Abstimmung ohne Versammlung“) konnten die Anleihegläu-
biger keine Beschlüsse fassen, weil das erforderliche Beschlussfähigkeits-
quorum in Höhe von 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen (§§ 
18 Abs. 1 und Absatz 4 Satz 2, 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG) nicht erreicht 
wurde. 

Angesichts der Beschlussunfähigkeit der Abstimmung ohne Versammlung 
kann und hat die Abstimmungsleiterin der Abstimmung ohne Versammlung 
hiermit gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 SchVG eine Anleihegläubigerversamm-
lung einberufen, die als zweite Versammlung im Sinne des § 15 Abs. 3 
Satz 3 SchVG gilt und als Präsenzversammlung durchzuführen ist. 

In dieser sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung soll erneut über die 
folgenden Tagesordnungspunkte beschlossen werden: 

(i) Änderung der Rückzahlung bei Endfälligkeit und die Änderung der 
Anleihebedingungen, 

(ii) Änderung der vorzeitigen Rückzahlung nach Wahl der Emittentin und 
die Änderung der Anleihebedingungen. 

Für Einzelheiten zu den Teilnahmebedingungen und zur Ausübung der 
Stimmrechte siehe Abschnitt C dieser Einladung. 

 

2. Allgemeine Informationen über die eno energy Unterneh-
mensgruppe 
 
2.1 Geschäftsmodell und Konzernstruktur 

Die Gesellschaft ist seit 1999 erfolgreich im attraktiven und zu-
kunftsorientierten Windenergiemarkt etabliert. Sie konzentriert 
sich dabei auf die Bereiche Entwicklung und Produktion, Betrieb 
und Vertrieb, Betriebsführung und Finanzierung von Windenergie-
anlagen sowie auftragsbezogene Planung und Projektentwicklung 
von Windparks. Um den Verkauf der eno Windenergieanlagen 
(WEA) auch bei Marktschwankungen zu jedem Zeitpunkt sicher-
stellen zu können, beschäftigt sich die Gesellschaft zudem mit 
der Akquisition von Projekten für die eigene Projektpipeline, 
deutschlandweit und international.  

Seit 2008 stellt das Unternehmen die Windenergieanlagen mit Ro-
tordurchmessern von 82 bis 126 Metern und Nennleistungen von 
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2,05 bis 3,5 MW in eigener Produktion in Rostock her. Damit lie-
fert die Gesellschaft alle Leistungen aus einer Hand, was für die 
Branche außergewöhnlich ist. 

 

 

 

Einen Überblick über die Konzernstruktur gibt das nachfolgende 
vereinfachte Schaubild: 

 

 

 

Die Gesellschaften der eno energy Unternehmensgruppe haben 
folgende Geschäftsgegenstände: 

eno energy GmbH: 
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Gegenstand der eno energy GmbH sind die Planung, die Errichtung 
und der Betrieb von Windenenergieprojekten sowie der Handel 
von Windenergieprojekten. 
 
eno energy systems GmbH: 
 
Die eno energy systems GmbH betreibt die Entwicklung, Kon-
struktion, Fertigung, Vermarktung, Wartung, Reparatur und Ser-
vice für Windenergieanlagen sowie deren Komponenten zur Ge-
winnung von elektrischer Energie sowie alle damit in Zusammen-
hang stehenden Geschäfte. 
 
eno energy concept GmbH: 
 
Geschäftsgegenstand der eno energy concept GmbH ist die Vor-
bereitung und Durchführung von Finanzierungsberatungen und Fi-
nanzierungsvermittlungen von Energieprojekten. Zudem erwirbt 
und hält die eno energy conept GmbH Beteiligungen an Wind-
parks. Zusätzlich übernimmt sie die kaufmännische Betriebsfüh-
rung als Dienstleister für verschiedene Windparkgesellschaften 
 
eno energy Beteiligungs GmbH: 
 
Geschäftsgegenstand der eno energy Beteiligungs GmbH ist die 
Schaffung der materiellen und rechtlichen Voraussetzungen, ins-
besondere die Bereitstellung von Immobilien zur Nutzung von re-
generativen Energiequellen für den Windpark Giesendorf sowie 
weiterer Projekte der Gewinnung von Energie aus regenerativen 
Quellen. 
 
eno energy Grundbesitz GmbH & Co. KG 
 
Die eno energy Grundbesitz GmbH & Co. KG ist Eigentümerin der 
von den Gesellschaften der eno energy Unternehmensgruppe ge-
nutzten Produktions- und Bürogebäude. Komplementärin ist die 
eno energy Beteiligungs GmbH und Kommanditist ist Karsten 
Porm. 
 
Zwischen der eno energy GmbH und der eno energy systems 
GmbH sowie zwischen der eno energy GmbH und der eno energy 
concept GmbH besteht jeweils ein Ergebnisabführungsvertrag. 

 

2.2 Entwicklung Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung der eno energy Unternehmens-
gruppe stellt sich wie folgt dar: 



 
 

8 
 

 

 

In den vergangenen Jahren verzeichnete die eno energy Unter-
nehmensgruppe eine operativ positive Unternehmensentwicklung. 
Mit der Emission der eno energy-Anleihe im Jahr 2011 und der 
Erhöhung der Kontokorrentlinie auf EUR 12.500.000 im Jahr 
2012 hat die eno energy Unternehmensgruppe dazu eine wichti-
ge Grundlage geschaffen. In den Jahren 2011 bis 2014 hat die 
eno energy-Unternehmensgruppe den Umsatz um das Zweiein-
halbfache gesteigert. Das entspricht einer durchschnittlichen 
Wachstumsrate (CAGR) von 35,8 %. Das operative Ergebnis 
(EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) erhöhte die eno energy-
Unternehmensgruppe im Zeitraum 2011 bis 2014 von EUR 5,7 
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Mio. auf EUR 7,9 Mio. Das entspricht einer durchschnittlichen 
Wachstumsrate (CAGR) von 11,2 %. Auch unter Berücksichtigung 
des Finanzergebnisses (Saldo aus Zinserträgen und Aufwendun-
gen für Zinsen) erzielte die eno energy-Unternehmensgruppe im 
Betrachtungszeitraum Jahr für Jahr solide Ergebnisse. Das Ergeb-
nis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis nach Zinsen 
und vor Steuern) stieg im Durchschnitt um 6,9 % auf EUR 5,3 
Mio. im Jahr 2014. Das zeigt, dass die Ertragskraft der eno ener-
gy-Unternehmensgruppe auch in Phasen dynamischen Wach-
stums, die mit Investitionen und steigendem Aufwand für Perso-
nal, Material, sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zinsen 
verbunden ist, Bestand hat.  
 
Die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen wurden auf der Basis 
der neuen Publizitätspflicht der Börse Düsseldorf für das Mit-
telstandssegment C entnommen. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

EK-Quote 20% 19% 29% 17% 21% 

Netto-Zinsdeckungsgrad (EBITDA/netto Zinsaufwand) 2,92 4,40 5,45 3,09 3,88 

dynamischer Verschuldung I (FK/EBITDA) 6,77 7,11 3,06 11,1 7,07 

dynamischer Verschuldung II (FK-liquide Mittel/EBITDA) 5,44 6,54 2,30 9,80 6,39 
 

Die EK-Quote wurde bei einer kontinuierlichen Unternehmensent-
wicklung weitgehend konstant gehalten. Parallel dazu konnte der 
Netto-Zinsdeckungsgrad leicht von 2,92 auf 3,88 angehoben 
werden. Der dynamische Verschuldungsgrad I bewegt sich trotz 
Bilanzausweitung um ca. 114 % (2010 mit ca. 50 Mio. und 2014 
mit ca. 107 Mio. €) auf konstantem Niveau. Lediglich der dynami-
sche Verschuldungsgrad II weist eine leichte Erhöhung aus. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung der eno energy GmbH (Einzel-
unternehmen) stellt sich dabei wie folgt dar: 
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Die konsolidierte Bilanz der eno energy Unternehmensgruppe stellt sich wie 
folgt dar: 
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Aufgrund der branchenüblichen Schwankungen ist die stichtags-
bezogene Betrachtung zur Beurteilung der Unternehmensentwick-
lung nur bedingt aussagekräftig. Insbesondere bei der Errichtung 
von Windparks im 4. Quartal eines Geschäftsjahres kann es auf-
grund von Witterungsverhältnissen oder etwaiger anderer Verzö-
gerungen im Projekt zu einer erfolgswirksamen Verschiebung von 
Projektumsätzen in das folgende Geschäftsjahr kommen. 
 
Die Bilanz der eno energy GmbH stellt sich wie folgt dar: 
 



 
 

13 
 

 



 
 

14 
 

 
2.3 Finanzierung der Gesellschaft und der eno energy Un-

ternehmensgruppe 
 
Die nachfolgende Darstellung aktualisiert die Angaben, die in der 
Aufforderung zur Abstimmung ohne Versammlung enthalten wa-
ren. 
 
Die Gesellschaft finanziert sich im Wesentlichen über die zur Ver-
fügung stehenden Betriebsmittellinien sowie über die eno energy-
Anleihe. 
 

Bank Kreditart Darlehensnehmer Betrag in € Ablauf 

Unternehmensanleihe Anleihe eno energy GmbH 10.291.000,00 2016 

    kurzfristiger 
Bereich 

10.291.000,00 
  

Deutsche Postbank / 
Deutsche Kreditbank Betriebsmittellinie  eno energy GmbH 13.800.000,00 2018 zzgl. 2 Jahre 

Verlängerungsoption 

OstseeSparkasse Betriebsmittellinie  eno energy GmbH 7.500.000,00 2018 zzgl. 2 Jahre 
Verlängerungsoption 

 langfristiger 
Bereich 

21.300.000,00 
  

 
 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2015 konnte die eno energy Un-
ternehmensgruppe den ersten Schritt ihres neuen Finanzierungs-
konzepts umsetzen. Durch den Abschluss eines Konsortialfinan-
zierungsvertrages und eines bilateralen Kontokorrentkredits wur-
den die für betriebliche Zwecke zur Verfügung stehenden Finan-
zierungslinien signifikant ausgeweitet. Es ist vorgesehen, die neu-
en Finanzierungslinien zur konsequenten Fortsetzung des erfolg-
reich eingeschlagenen Wachstumspfades zu nutzen. 
 
Die bankseitig nunmehr neu bereit gestellten Betriebsmittellinien 
verfügen über eine Laufzeit von drei Jahren. Optional können die 
Kreditlinien um bis zu weitere zwei Jahre verlängert werden. 
 
Die Struktur des Konsortialfinanzierungsvertrages sieht Möglich-
keiten vor, die zur Verfügung stehenden Betriebsmittellinien 
durch die Gewinnung weiterer Finanzierungspartner nochmals um 
bis zu EUR 20.000.000,00 auszubauen. 
 

3. Zukünftiges Finanzierungskonzept für die Gesellschaft und 
die eno energy Unternehmensgruppe 
 
3.1 Gründe für eine neue Finanzierung 
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Seit Gründung der eno energy Unternehmensgruppe verzeichnet 
die eno energy Unternehmensgruppe durchweg positive Jahreser-
gebnisse. Jahresüberschüsse wurden thesauriert und verblieben 
innerhalb der Gruppe. Marktbedingten Schwankungen in den letz-
ten Jahren ist die eno energy-Unternehmensgruppe durch eine 
frühzeitige Diversifizierung des Geschäftsmodells und den Ausbau 
der vertikalen Wertschöpfung entgegengetreten.  Die insgesamt 
positive Entwicklung des EBIT ergibt sich aus dem deutlichen 
Wachstum der eno energy Unternehmensgruppe. Dazu hat das 
Engagement in ausgewählten europäischen Märkten ebenso bei-
getragen wie die Weiterentwicklung der eno Windenergieanlagen, 
der Geschäftsbereich Service und Wartung sowie die wachsende 
Anzahl der Windparks im Eigenbetrieb.  
 
Die steigenden Verkaufszahlen der Windenergieanlagen („WEA“) 
aus eigener Produktion bestätigen der eno energy Unterneh-
mensgruppe den beschrittenen Weg. Um weiterhin die hohe Quali-
tät der Anlagen zu garantieren und auch weitere Wertsteigerun-
gen im Unternehmen generieren zu können, ist die eno energy 
Unternehmensgruppe stets bestrebt, die Wertschöpfungskette zu 
vertiefen. Weitere Ziele sind dabei auch eine größere Unabhängig-
keit gegenüber Lieferanten sowie eine insoweit verbesserte Ver-
handlungsposition. Mit der 2 MW-Plattform wurde eine serienreife 
WEA-Generation aus dem Hause eno energy systems GmbH ent-
wickelt. Diese Entwicklung wird mit der neuen 3,5 MW-Plattform 
durch die Gesellschaft fortgesetzt. Mit der absehbar guten Markt-
akzeptanz dieser neuen Windkraftanlagengeneration sowie der 
bereits erfolgten Erweiterung der Fertigungskapazitäten soll das 
Produktionsvolumen der Windenergieanlagen erhöht werden. 
 
Die eno energy Unternehmensgruppe wird den Weg der Diversifi-
kation und des vertikalen Ausbaus ihrer Wertschöpfung in der 
Windindustrie in einer sich rasch wandelnden Wettbewerbsumge-
bung weiter verfolgen. Neben dem deutschen Markt wird die eno 
energy Unternehmensgruppe ihr Engagement auf ausgewählten 
europäischen Märkten wie Schweden, Frankreich und Großbritan-
nien ausbauen und selektiv neue Absatzmärkte hinzufügen. Die 
erhöhten Betriebsmittellinien ermöglichen es der eno energy Un-
ternehmensgruppe auch, größere Windparkprojekte mit 20 MW 
bis 40 MW zu entwickeln und umzusetzen. Die Entwicklung dreier 
derartiger Projekte hat eno  energy bereits in Frankreich und 
Deutschland mit jeweils rund 20 MW Nennleistung begonnen. Sie 
sollen im laufenden Jahr respektive 2017 fertig gestellt werden. 
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Um dem daraus resultierenden erhöhten Kapitalbedarf gerecht zu 
werden, befindet sich die eno energy Unternehmensgruppe in 
Umsetzung eines neuen Finanzierungskonzepts. Mit der erfolgten 
Ausweitung zur Verfügung stehender Finanzierungslinien wurde 
der erste Schritt bereits Ende 2015 / Anfang 2016 vollzogen.  
 
Mit der Ausweitung der zur Verfügung stehenden Betriebsmittel-
linien ist es der eno energy Unternehmensgruppe zudem gelun-
gen, ihre Kernbanken um neue Kreditinstitute zu ergänzen. Um 
das neue Finanzierungskonzept umsetzen und den eingeschlage-
nen Wachstumspfad nachhaltig bestreiten zu können, erachtet 
die eno energy GmbH die Verlängerung der Laufzeit der eno 
energy-Anleihe als erforderlich und sieht hierin nicht nur für die 
Gesellschaft eine vorteilhafte Alternative. Die Anleiheinvestoren 
profitieren von einer im aktuellen Zinsumfeld weiterhin attraktiven 
Verzinsung i.H.v. 7,375 %. 
 

3.2 Wesentliche Maßnahmen des vorgesehenen neuen Finan-
zierungskonzepts 
 
Ende 2015 wurde der erste Schritt des neuen Finanzierungskon-
zepts der eno energy Unternehmensgruppe umgesetzt. Durch 
den Abschluss eines Konsortialkreditvertrages und eines bilatera-
len Kontokorrentkredits konnte die Unternehmensgruppe einer-
seits den Kreis ihrer Hausbanken erweitern. Andererseits ermögli-
chen die zusätzlichen Betriebsmittellinien die Fortsetzung des 
eingeschlagenen Wachstumspfads. Die Besicherung der ausgewei-
teten Kreditlinien erfolgte unter Einbindung der bisher gewährten 
Sicherheiten und im Einklang mit den in den Anleihebedingungen 
enthaltenen Vorschriften. Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
hat in diesem Zusammenhang die Übernahme einer neuen acht-
zigprozentigen Ausfallbürgschaft beschlossen. Die Höhe der Aus-
fallbürgschaft entspricht dem für die bisherige Finanzierung über-
nommenen Volumen. Darüber hinaus wurde die Einhaltung markt-
üblicher Finanzkennzahlen für die eno energy Unternehmensgrup-
pe vereinbart. 
 
Neben dem Abschluss des neuen Konsortialkreditvertrages stellt 
die Verlängerung der Laufzeit der eno energy-Anleihe und damit 
die weitere Unterstützung der Anleihegläubiger einen wesentli-
chen Baustein im Gesamtkonzept der neuen Unternehmensfinan-
zierung dar. Dabei sieht der Konsortialkreditvertrag als Teil des 
gesamten Finanzierungskonzepts vor, dass die Laufzeit der eno 
energy-Anleihe verlängert wird. Den finanzierenden Banken steht 
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für den Fall, dass die Laufzeit der eno energy-Anleihe nicht ver-
längert wird, ein Kündigungsrecht des Konsortialkreditvertrages 
zu. Ein solches Kündigungsrecht steht nach dem Konsortialkredit-
vertrag den finanzierenden Kreditinstituten allerdings dann nicht 
zu, wenn eine vollständige Refinanzierung der eno energy-Anleihe 
seitens der Gesellschaft dargestellt werden kann. 
 
Die Laufzeit der eno energy-Anleihe soll daher im Rahmen des 
neuen Finanzierungskonzepts angepasst und um drei Jahre bei 
gleichbleibendem Zinskupon verlängert werden (siehe Beschluss-
vorschlag B. 1.). 
 
Im weiteren Verlauf sollen in den kommenden Monaten weitere bis 
zu EUR 20.000.000 für den betrieblichen Bereich eingeworben 
und die gesamte Syndizierung abgeschlossen werden. Der abge-
schlossene Konsortialkreditvertrag gewährt dem Unternehmen 
entsprechende Handlungsfreiräume. Neben der Nutzung weiterer, 
bestehender Wachstumsopportunitäten beabsichtigt die eno 
energy Unternehmensgruppe dabei, den Kreis der Kreditinstitute 
nochmals auszubauen. 
 
Die Verlängerung der Laufzeit der eno energy-Anleihe wird mit 
der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung der eno energy-
Anleihe durch die Emittentin bei gleichzeitiger Verpflichtung der 
Emittentin zur Zahlung eines Wahl-Rückzahlungsbetrags an die 
Anleihegläubiger verknüpft (siehe Beschlussvorschlag B. 2.). Die 
Möglichkeit vorzeitiger Rückzahlung der eno energy-Anleihe durch 
die Emittentin war für die ursprüngliche Laufzeit der eno energy-
Anleihe bereits in § 5 (2) (a) der Anleihebedingungen vorgesehen 
und soll für die nunmehr zu verlängernde Laufzeit beibehalten 
werden.  
 
Sollte die Laufzeit der eno energy-Anleihe nicht verlängert wer-
den können, ist das neue Finanzierungskonzept zur Fortführung 
des eingeschlagenen Wachstumspfades möglicherweise nicht wie 
geplant umsetzbar. Mit den finanzierenden Banken müsste in ei-
nem solchen Fall verhandelt werden, dass die nach dem Konsorti-
alkreditvertrag zur Verfügung gestellten Betriebsmittellinien für 
die termingerechte Rückführung der eno energy-Anleihe verwen-
det werden können. Der für das weitere Wachstum der Unter-
nehmensgruppe vorgesehene Finanzierungsbetrag würde dadurch 
deutlich geringer ausfallen. Gegebenenfalls bestehende Finanzie-
rungslücken müssten über weitere Banklinien geschlossen werden. 
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In diesem Zusammenhang besteht außerdem das Risiko, dass der 
Emittentin die Schließung einer etwaigen Finanzierungslücke nicht 
gelingt und dass als Konsequenz die eno energy-Anleihe nicht 
termingerecht oder nicht vollständig oder gar nicht zurückgeführt 
werden kann. 

 

B. TAGESORDNUNG 

 

1. Beschlussfassung über die Änderung der Rückzahlung bei 
Endfäll igkeit und die Änderung der Anleihebedingungen 

Die Einberufende schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Änderung des § 4 der Anleihebedingungen (Rückzahlung bei 
Endfäll igkeit) 

Die Endfälligkeit der Anleihe wird herausgeschoben und auf den 30. Juni 
2019 festgelegt. § 4 (Rückzahlung bei Endfälligkeit) der Anleihebedin-
gungen wird wie folgt neu gefasst: 

„Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise zurückgezahlt 
oder angekauft und entwertet, werden die Schuldverschreibungen 
zu ihrem Nennbetrag am 30. Juni 2019 (der “ Fäll igkeitstag“) 
zurückgezahlt.“ 
 
 

2. Beschlussfassung über die Änderung der vorzeitigen Rück-
zahlung nach Wahl der Emittentin und die Änderung der An-
leihebedingungen 
 
Die Einberufende schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Änderung von § 5 (2) (a) der Anleihebedingungen (Vorzeiti-
ge Rückzahlung nach Wahl der Emittentin) 
 
Die Wahl-Rückzahlungstage (Call) und die Wahl-Rückzahlungsbeträge 
(Call) sollen geändert werden, um der Verlängerung der Laufzeit der 
Anleihe Rechnung zu tragen. § 5 (2) (a) (Vorzeitige Rückzahlung nach 
Wahl der Emittentin) der Anleihebedingungen wird wie folgt neu ge-
fasst: 
 

„(a) Die Emittentin kann, nachdem sie gemäß Buchstabe (b) ge-
kündigt hat, die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise 
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an den Wahl-Rückzahlungstagen (Call) zu den Wahl-
Rückzahlungsbeträgen (Call), wie nachstehend angegeben, nebst 
etwaigen bis zum Wahl-Rückzahlungstag (Call) (ausschließlich) 
aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen. 
 
Wahl-      Wahl- 
Rückzahlungstage    Rückzahlungsbeträ-
ge 
(Call)      (Call) 
 
30. Juni 2016     101% des Nominalbe-
trages 
30. Juni 2017     100,5% des Nominal-
betrages 
30. Juni 2018     100 % des Nominalbe-
trages 
 
Der Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine 
Schuldverschreibung zu, deren Rückzahlung bereits der Gläubiger 
in Ausübung seines Wahlrechts nach Absatz (3) dieses § 5 ver-
langt hat.“ 

 

3. Einheitlichkeit der Beschlussfassung 
 
Die Tagesordnungspunkte 1 und 2 stellen einen einheitlichen Be-
schlussvorschlag dar, da diese inhaltlich miteinander verbunden sind. 
Über den Beschlussvorschlag gemäß diesen Tagesordnungspunkten 
wird daher nur einheitlich abgestimmt. 

 

4. Zustimmung der Emittentin 
 
Die Emittentin hat angekündigt, in der Anleihegläubigerversammlung 
den Beschlussvorschlägen der Einberufenden gemäß den Tagesord-
nungspunkten 1 und 2 und den entsprechenden Änderungen der Anlei-
hebedingungen zuzustimmen. 

 

C. ERLÄUTERUNGEN 
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1. Rechtsgrundlagen für die Anleihegläubigerversammlung, Be-
schlussfähigkeit und Mehrheitserfordernis 
 
Nach § 14 (1) der Anleihebedingungen finden die Bestimmungen des 
Schuldverschreibungsgesetzes (§§ 5 ff. SchVG) auf die Änderung der 
Anleihebedingungen der eno energy-Anleihe Anwendung. 
 
Nach § 14 (1) der Anleihebedingungen können die Anleihegläubiger 
insbesondere eine Änderung wesentlicher Inhalte der Anleihebedingun-
gen, einschließlich der in § 5 Abs. 3 SchVG vorgesehenen Maßnahmen 
mit Ausnahme der Ersetzung der Emittentin, die in § 11 abschließend 
geregelt ist, mit den in § 14 (2) der Anleihebedingungen genannten 
Mehrheiten zustimmen. Ein ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbe-
schluss ist für alle Anleihegläubiger verbindlich. 
 
Beschlüsse der Anleihegläubiger werden gemäß § 14 (3) der Anleihebe-
dingungen im Wege der Abstimmung ohne Versammlung getroffen. Die 
eno energy GmbH hatte die Anleihegläubiger bereits zu einer ersten 
Abstimmung aufgefordert, die gemäß den Anleihebedingungen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 18 SchVG als Abstimmung ohne 
Versammlung durchgeführt werden musste. In der Abstimmung ohne 
Versammlung im Abstimmungszeitraum von Freitag, den 4. September 
2015 um 0:00 Uhr (MESZ) bis zum Donnerstag, den 10. September 
2015 um 24:00 Uhr (MESZ) konnten die Anleihegläubiger keine Be-
schlüsse fassen, weil das erforderliche Beschlussfähigkeitsquorum in 
Höhe von 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen (§§ 18 Abs. 1 
und Abs. 4 Satz 2, 15 Abs. 3 Satz 1 SchVG) nicht erreicht wurde. 
 
Angesichts der Beschlussunfähigkeit der Abstimmung ohne Versamm-
lung kann die Abstimmungsleiterin einer beschlussunfähigen Abstim-
mung ohne Versammlung gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 SchVG eine Gläu-
bigerversammlung zum Zwecke der erneuten Beschlussfassung einberu-
fen. Eine derart einberufene Gläubigerversammlung gilt gemäß § 18 
Abs. 4 Satz 2 SchVG als zweite Gläubigerversammlung im Sinne von § 
15 Abs. 3 Satz 3 SchVG. 
 
Die mit dieser Einladung einberufene Gläubigerversammlung ist in Bezug 
auf die Beschlussvorschläge der Einberufenden gemäß den Tagesord-
nungspunkten 1 und 2 in Abschnitt B dieser Einladung beschlussfähig, 
wenn die Anwesenden mindestens 25% der ausstehenden Schuldver-
schreibungen der eno energy-Anleihe vertreten. 
 
Gemäß § 14 (2) der Anleihebedingungen beschließen die Anleihegläubi-
ger grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit der an der Abstimmung 
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teilnehmenden Stimmrechte vorbehaltlich der Erreichung der erforderli-
chen Beschlussfähigkeit. Beschlüsse, durch welche der wesentliche In-
halt der Anleihebedingungen, insbesondere in den Fällen des § 5 Abs. 3 
Nummer 1-8 SchVG, geändert wird, bedürfen indes zu ihrer Wirksamkeit 
einer Mehrheit von mindestens 75 % der an der Abstimmung teilneh-
menden Stimmrechte (eine „qualifizierte Mehrheit“). 
 
Der Beschluss gemäß Tagesordnungspunkt 1 und 2 in Abschnitt B die-
ser Aufforderung zur Stimmabgabe bedarf zu seiner Wirksamkeit einer 
qualifizierten Mehrheit von mindestens 75 % der an der Abstimmung 
teilnehmenden Stimmrechte (§ 14 (2) der Anleihebedingungen in Ver-
bindung mit § 5 Abs. 3 Nummer 1 und 2 des SchVG). 
 
 

2. Rechtsfolgen des etwaigen Zustandekommens der Beschlüsse 

Wenn die Anleihegläubiger wirksam über den Beschlussgegenstand ge-
mäß den Tagesordnungspunkten 1 und 2 in Abschnitt B dieser Einla-
dung beschließen, hat das insbesondere folgende Rechtsfolgen: 

Ein mit erforderlicher Mehrheit gefasster Beschluss der Anleihegläubiger 
ist für alle Anleihegläubiger gleichermaßen verbindlich, auch wenn sie an 
der Beschlussfassung nicht mitgewirkt oder gegen den Beschlussvor-
schlag gestimmt haben. 

 
3.  Teilnahmeberechtigung, Stimmrechte und Nachweise 

 
3.1 Zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung ist jeder An-

leihegläubiger berechtigt, der seine Inhaberschaft an Schuldver-
schreibungen am Tag der Anleihegläubigerversammlung nach 
Maßgabe der Regelungen in Ziffer 3.3 in diesem Abschnitt nach-
weist. 

 
3.2 An der Anleihegläubigerversammlung nimmt jeder Anleihegläubi-

ger nach Maßgabe des von ihm gehaltenen Nennwerts der aus-
stehenden Schuldverschreibungen der eno energy-Anleihe teil. 
Jede Schuldverschreibung im Nennwert von EUR 1.000,00 ge-
währt eine Stimme. Im Übrigen gilt § 6 SchVG. 

 
3.3 Anleihegläubiger müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 

Anleihegläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
spätestens bis zum Einlass zur Anleihegläubigerversammlung 
nachweisen. Hierzu ist in Textform (§ 126b BGB) ein aktueller 
Nachweis des depotführenden Instituts über die Inhaberschaft an 
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den Schuldverschreibungen nach Maßgabe des nachstehenden 
Buchstabens a) („Besonderer Nachweis“) und ein Sperrver-
merk nach Maßgabe des nachstehenden Buchstabens b) („Sperr-
vermerk“) vorzulegen: 

 
a) Besonderer Nachweis 
Der erforderliche Besondere Nachweis ist eine Bescheinigung der 
Depotbank, die (i) den vollen Namen und die volle Anschrift des 
Anleihegläubigers bezeichnet und (ii) den gesamten Nennwert der 
Schuldverschreibungen angibt, die am Ausstellungstag dieser Be-
scheinigung dem bei dieser Depotbank bestehenden Depot dieses 
Anleihegläubigers gutgeschrieben sind.  

 
b) Sperrvermerk 
Der erforderliche Sperrvermerk des depotführenden Instituts ist 
ein Vermerk, wonach die vom Anleihegläubiger gemäß Besonde-
rem Nachweis gehaltenen Schuldverschreibungen der eno energy-
Anleihe bis zum Ende des Tages der Anleihegläubigerversamm-
lung am Donnerstag den 25. Februar 2016 zugunsten einer Hin-
terlegungsstelle gesperrt gehalten werden. 
 
Anleihegläubiger sollten sich wegen der Ausstellung des Besonde-
ren Nachweises und der Sperrvermerks mit ihrer depotführenden 
Bank in Verbindung setzen. 

 
Anleihegläubiger, die den Besonderen Nachweis und den Sperr-
vermerk nicht spätestens bei Einlass zur Anleihegläubigerver-
sammlung in Textform (§ 126b BGB) vorgelegt oder übermittelt 
haben, sind nicht stimmberechtigt. Auch Bevollmächtigte des An-
leihegläubigers können das Stimmrecht in diesen Fällen nicht aus-
üben. 

 
Ein als Vordruck verwendbares Musterformular für den Besonde-
ren Nachweis und den Sperrvermerk, das von dem depotführen-
den Institut verwendet werden kann, kann auf der Internetseite 
der Emittentin unter http://www.eno-energy.com/produkte-
leistungen/anlegen-investieren/disclaimer-
bestaetigt/abstimmung-mit-glaeubigerversammlung/ abgerufen 
werden. 
 

3.4 Vertreter von Anleihegläubigern, die juristische Personen oder 
Personengesellschaften nach deutschem Recht (z. B. Aktienge-
sellschaft, GmbH, Unternehmensgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, offene Handelsgesellschaft, GbR) oder nach ausländi-
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schem Recht (zum Beispiel Limited nach englischem Recht) sind, 
werden gebeten, spätestens bei Einlass zur Anleihegläubigerver-
sammlung zusätzlich zum Besonderen Nachweis und zum Sperr-
vermerk ihre Vertretungsbefugnis nachzuweisen. Das kann durch 
Vorlage eines aktuellen Auszugs aus dem einschlägigen Register 
(zum Beispiel Handelsregister, Vereinsregister) oder durch eine 
andere gleichwertige Bestätigung (zum Beispiel Certificate of In-
cumbency, Secretary Certificate) geschehen. 
 

3.5 Sofern Anleihegläubiger durch einen gesetzlichen Vertreter (z. B. 
ein Kind durch seine Eltern, ein Mündel durch seinen Vormund) 
oder durch einen Amtswalter (z. B. ein Insolvenzvermögen durch 
den für es bestellten Insolvenzverwalter) vertreten werden, muss 
der gesetzliche Vertreter oder Amtswalter spätestens bei Einlass 
zur Anleihegläubigerversammlung zusätzlich zum Besonderen 
Nachweis und zum Sperrvermerk des von ihm Vertretenen seine 
gesetzliche Vertretungsbefugnis in geeigneter Weise nachweisen 
(zum Beispiel durch Kopie der Personenstandsunterlagen oder der 
Bestallungsurkunde). 

 
3.6 Die Anleihegläubiger werden gebeten, sich zur Teilnahme an der 

Anleihegläubigerversammlung und Ausübung ihres Stimmrechts 
bei der PR IM TURM HV-Service AG mit Sitz in Mannheim entweder 
(i) per E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de oder (ii) per Fax: +49 
(0)621/7177213 oder (iii) per Post: eno energy-GmbH, c/o PR 
IM TURM HV-Service AG, Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim, 
durch Übersendung der vorstehend genannten Unterlagen anzu-
melden, um den Prozess zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung 
am Tage der Anleihegläubigerversammlung abzukürzen. Die Be-
rechtigung zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts hängt nicht von der vorher-
gehenden Anmeldung ab. 

 
Ein Anmeldeformular kann auf der Internetseite der Emittentin 
unter http://www.eno-energy.com/produkte-leistungen/anlegen-
investieren/disclaimer-bestaetigt/abstimmung-mit-
glaeubigerversammlung/ abgerufen werden. 
 
Da die Registrierung von nicht bereits im Vorfeld angemeldeten 
Anleihegläubigern aufgrund der Prüfung der Teilnahmeberechti-
gung vor Ort mehr Zeit in Anspruch nimmt, wird um ein frühzeiti-
ges Erscheinen der Anleihegläubiger zur Anleihegläubigerver-
sammlung gebeten. 
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4.  Vertretung durch Bevollmächtigte 
 
Jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Stimmabgabe durch einen Be-
vollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen (§ 14 SchVG). 
 
Das Stimmrecht kann durch den Bevollmächtigten ausgeübt werden. 
Die Vollmacht des Vollmachtgebers an den Vertreter bedarf der Text-
form (§ 126b BGB). Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht 
verwendet werden kann, kann auf der Internetseite der Emittentin unter 
http://www.eno-energy.com/produkte-leistungen/anlegen-
investieren/disclaimer-bestaetigt/abstimmung-mit-
glaeubigerversammlung/ abgerufen werden. 
 
Die Vollmachtserteilung ist spätestens bei Einlass zur Anleihegläubiger-
versammlung in Textform nachzuweisen. Auch bei der Stimmabgabe 
durch Bevollmächtigte ist ferner spätestens bei Einlass zur Anleihegläu-
bigerversammlung ein besonderer Nachweis und ein Sperrvermerk des 
Vollmachtgebers sowie (soweit einschlägig) die Vertretungsbefugnis 
des Vollmachtgebers (s. o. Abschnitt C Ziffer 3.5) gegenüber der Ab-
stimmungsleiterin nachzuweisen. Eine Bevollmächtigung eines anderen 
Teilnehmers der Anleihegläubigerversammlung während der Versamm-
lung ist ebenfalls möglich, sofern diese der Abstimmungsleiterin ord-
nungsgemäß vor Beginn der Abstimmung angezeigt und nachgewiesen 
worden ist. 
 
 

5. Gegenanträge und Ergänzungsverlangen 
 
5.1 Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, zu den Beschlussgegen-

ständen, über die nach dieser Einladung Beschluss gefasst wird, 
eigene Beschlussvorschläge zu unterbreiten („Gegenantrag“). 

 
5.2 Anleihegläubiger, deren Schuldverschreibungen zusammen 5 % 

der ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe erreichen, 
können verlangen, dass neue Gegenstände zur Beschlussfassung 
bekannt gemacht werden („Ergänzungsverlangen“). Das Er-
gänzungsverlangen muss so rechtzeitig der Emittentin zugehen, 
dass es spätestens am 3. Tage vor der Anleihegläubigerversamm-
lung bekannt gemacht werden kann. 

 
5.3 Angekündigte Gegenanträge und Ergänzungsverlangen sind an die 

Emittentin oder die Abstimmungsleiterin zu richten und können 
rechtzeitig vor Beginn der Anleihegläubigerversammlung per Post, 
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Fax oder E-Mail an die Emittentin oder die Abstimmungsleiterin an 
eine der folgenden Adressen übermittelt werden: 

 
 eno energy GmbH 
 -Investor Relations- 
 „eno energy-Anleihe: Zweite Anleihegläubigerversammlung“ 
 Straße am Zeltplatz 7 

18230 Ostseebad Rerik 
Deutschland 
 Telefax 0381-203792-101 
Telefon 0381-203792- 136 
E-Mail IR@eno-energy.com 
 

 oder: 

Frau Notarin Dr. Annette Bödeker 
Kaye Scholer LLP 
-Abstimmungsleiterin- 
„eno energy-Anleihe: Zweite Anleihegläubigerversammlung“ 
Bockenheimer Landstraße 25 
60325 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Telefax: +49 6925494447 
E-Mail: eno_notarfrankfurt@kayescholer.com 

 

5.4 Zwingend beizufügen ist auch im Hinblick auf einen angekündigten 
Gegenantrag und/oder ein Ergänzungsverlangen ein Besonderer 
Nachweis und ein Sperrvermerk (s.o. Ziffer 3.3 in diesem Ab-
schnitt). Im Falle eines Ergänzungsverlangens haben die Anleihe-
gläubiger, die beantragen, einen weiteren Gegenstand zur Be-
schlussfassung zu stellen, ferner nachzuweisen, dass sie insge-
samt 5 Prozent der ausstehenden Schuldverschreibungen vertre-
ten. 

 

6. Angabe der ausstehenden Schuldverschreibungen 
 
Der Emittentin oder mit ihr verbundenen Unternehmen (§ 271 Abs. 2 
HGB) stehen derzeit keine Schuldverschreibungen der eno energy-
Anleihe zu. Es werden derzeit ferner keine Schuldverschreibungen der 
eno energy-Anleihe für Rechnung der Emittentin oder mit ihr verbunde-
ner Unternehmen gehalten. Insgesamt stehen 10.291 Schuldverschrei-
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bungen der eno energy-Anleihe im Nennwert von insgesamt EUR 
10.291.000,00 aus. 

 

7. Weitere Informationen 
 
Die Anleihegläubiger erhalten weitere Informationen sowie Antworten 
auf häufig gestellte Fragen (sog. FAQs) auf der Internetseite der Emit-
tentin unter http://www.eno-energy.com/produkte-leistungen/anlegen-
investieren/disclaimer-bestaetigt/abstimmung-mit-
glaeubigerversammlung/ 

 

8. Unterlagen 

Vom Tag der Veröffentlichung dieser Einladung zur sog. zweiten Anlei-
hegläubigerversammlung an bis zum Ende der Anleihegläubigerver-
sammlung stehen den Anleihegläubigern folgende Unterlagen auf der In-
ternetseite der Emittentin unter http://www.eno-
energy.com/produkte-leistungen/anlegen-investieren/disclaimer-
bestaetigt/abstimmung-mit-glaeubigerversammlung/ zur Verfügung: 

 

• Diese Einladung zur sog. zweiten Anleihegläubigerversammlung 
einschließlich (i) den Beschlussvorschlägen der Einberufenden 
und (ii) den Bedingungen, von denen die Teilnahme an der An-
leihegläubigerversammlung und die Ausübung der Stimmrechte 
abhängen, 

• die Anleihebedingungen der eno energy-Anleihe, 
• ein Musterformular für den Besonderen Nachweis und den 

Sperrvermerk, 
• ein Musterformular für die Anmeldung (nicht Teilnahmevoraus-

setzung), 
• ein Vollmachtsformular zur Erteilung von Vollmachten an Drit-

te. 

Auf Verlangen eines Anleihegläubigers werden ihm Kopien der vorge-
nannten Unterlagen unverzüglich und kostenlos übersandt. Das Verlan-
gen ist zu richten an: 

 

 eno energy GmbH 
 -Investor Relations- 
 „eno energy-Anleihe: Zweite Anleihegläubigerversammlung“ 
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 Straße am Zeltplatz 7 
 18230 Ostseebad Rerik 
 Deutschland 
 Telefax 0381-203792-101 
 Telefon 0381-203792- 136 
 E-Mail IR@eno-energy.com 

 

Frankfurt am Main, im Februar 2016 

 

Dr. Annette Bödeker 

-Notarin- 

 

Auch die eno energy GmbH mit Sitz in Rerik, Deutschland, lädt die An-
leihegläubiger der eno-energy-Anleihe zu der zweiten Anleihegläubiger-
versammlung am Donnerstag den 25. Februar 2016, um 11:00 Uhr 
(MEZ) in der Kösterschün, Großer Saal, Dünenstraße 4a, 18230 Ostsee-
bad Rerik, ein und gibt die im Abschnitt B der vorstehenden Einladung 
zur sogenannten zweiten Anleihegläubigerversammlung unter den Ta-
gesordnungspunkten 1-2 von der Einberufenden unterbreiteten Be-
schlussvorschläge über (i) Änderung der Rückzahlung bei Endfälligkeit 
und die Änderung der Anleihebedingungen und (ii) die Änderung der 
Rückzahlung nach Wahl der Emittentin und die Änderung der Anleihebe-
dingungen, zur Abstimmung bekannt und kündigt an, der Änderung von 
Anleihebedingungen zuzustimmen. 

 

Frankfurt am Main, im Februar 2016 

 

eno energy GmbH 

- Die Geschäftsführer - 

 


